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Allgemeine Einkaufsbedingungen der MEISTER Plast GmbH, MEISTER Kunststoffe
GmbH & Co. KG, GUTTASYN Kunststoff GmbH & Co. KG

oder Unternehmen der MEISTER -Gruppe

(nachstehend “MEISTER ”)

§ 1 Allgemeines –Geltungsbereich

1. Die hier niedergelegten Allgemeinen Einkaufsbedingungen (“AEB”) sind auf die gesamte
Geschäftsbeziehung zwischen dem Lieferanten und

- MEISTER Plast GmbH

- MEISTER Kunststoffe GmbH & Co. KG

- GUTTASYN GmbH & Co. KG

bzw. sämtlichen Gesellschaften der MEISTER-Gruppe, insbesondere auf sämtliche
folgende Verträge zwischen der MEISTER-Gruppe und dem Lieferanten anwendbar und
gültig.

2. Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von
unseren Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennen wir
nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis
entgegenstehender oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichender Bedingungen
des Lieferanten die Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos annehmen.

3. Die folgenden Einkaufsbedingungen gelten nur subsidiär im Verhältnis zu
Rahmenverträgen, welche mit einem Lieferanten abgeschlossen werden. Dies gilt
insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, für Qualitätssicherungsvereinbarungen.

4. Mit Hinweisen in den Allgemeinen Einkaufsbedingungen auf „uns“oder „wir“ist stets die
MEISTER-Gruppe mit den zugehörigen Gesellschaften gemeint, je nachdem mit welcher
Gesellschaft der Lieferant den Vertrag abschließt.

5. Diese allgemeinen Einkaufsbedingungen der MEISTER-Gruppe gelten nur gegenüber
Unternehmern gemäß § 310 Abs. 1, § 14 BGB.

§ 2 Angebot –Angebotsunterlagen

1. An unser Angebot halten wir uns zwei Wochen gebunden.

2. Lieferungen, für die keine schriftlichen Bestellungen vorliegen, werden von uns nicht
anerkannt.

3. Sollten wir unserem Angebot Abbildungen, Zeichnungen, Skizzen, Muster,
Berechnungen oder sonstige Unterlagen beifügen, behalten wir uns die Eigentums- und
Urheberrechte an diesen Dokumenten vor; sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche
schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind ausschließlich für
die Fertigung auf Grund unserer Bestellung zu verwenden; nach Abwicklung der
Bestellung sind sie uns unaufgefordert zurückzugeben. Dritten gegenüber sind sie
geheim zu halten. Die Unterlagen sind nicht zu vervielfältigen. Sie sind sorgfältig zu
behandeln, aufzubewahren und unverzüglich nach Erledigung vollständig und kostenfrei
an uns zurückzugeben.

4. Unterlieferanten sind in diesem Sinne entsprechend zu verpflichten.



3Allgemeine Einkaufsbedingungen der MEISTER -Gruppe

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen

1. Der in unserem Angebot angegebene Preis ist bindend. Hierin ist, soweit nichts anderes
ausdrücklich vereinbart wurde, die Lieferung frei Haus sowie die Verpackungskosten, die
Frachtkosten und die gesetzliche Umsatzsteuer mit enthalten.

2. Ist ein Preis „ab Werk“oder „ab Lager“vereinbart, übernehmen wir nur die Frachtkosten,
die zuvor mit uns abgestimmt worden sind. Alle bis zur Übergabe an den Frachtführer
entstehenden Kosten einschließlich Beladung und ausschließlich Rollgeld trägt der
Lieferant.

3. Durch die Art der Preisstellung wird die Vereinbarung über den Erfüllungsort nicht
berührt.

4. Wenn schriftlich nichts anderes vereinbart ist, zahlen wir den Rechnungsbetrag
innerhalb von 30 Tagen, gerechnet ab Lieferung und Rechnungserhalt, mit 2% Skonto
oder innerhalb von 60 Tagen nach Rechnungserhalt netto.

5. Aufrechnungsrechte stehen dem Lieferanten nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.

6. Wir sind erst dann zur Leistung verpflichtet, wenn der Lieferant seine Gegenleistung
erbracht hat.

§ 4 Teillieferungen, Lieferzeit und Lieferverzug

1. Teillieferungen stellen keine Erfüllung des Vertrages dar, es sei denn, wir genehmigen
diese.

2. Wir behalten uns vor, Überlieferungen zu Lasten des Lieferanten zurückzuschicken

3. Die von uns angegebene Lieferzeit ist verbindlich.

4. Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn er
den vereinbarten Liefertermin nicht einhalten kann bzw. früher liefern möchte. Unsere
Rechte wegen Verzögerung der Leistung bleiben von dieser Informationspflicht
unberührt.

5. Gerät der Lieferant mit der Lieferung in Verzug, hat er für jeden Werktag der Verspätung
0,1%, höchstens jedoch 5% der Auftragssumme als Vertragsstrafe zu zahlen.

6. Die Geltendmachung der gesetzlichen Ansprüche wegen Verzögerung der Leistung
bleiben unberührt.

7. Alle durch verspätete Lieferungen entstehenden Mehrkosten hat uns der Lieferant zu
ersetzen.

8. Die Annahme der verspäteten Lieferung enthält keinen Verzicht auf Ersatzansprüche.

9. Verbleibt die Verpackung im Eigentum des Lieferanten, so nimmt er sie auf seine Kosten
zurück.

10. Der Lieferant hat unsere Interessen beim Versand sorgfältig zu wahren. Wir sind nicht
verpflichtet, Wagenladungen vor Eintreffen der Lieferpapiere abzufertigen.

11. Kommt der Lieferant in Verzug, können wir verlangen, dass uns unentgeltlich und
unverzüglich die Vorlagen und Unterlagen überlassen werden, die der Lieferant für die
Leistungserbringung verwendet, damit wir diese für die Herbeiführung des
Vertragserfolges durch uns oder Fremdunternehmen verwenden können. Falls
erforderlich, hat uns der Lieferant auch sonstige, für die Herbeiführung des
Vertragserfolges benötigte Informationen zu erteilen.
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§ 5 Nachweise und Exportbeschränkungen

1. Von uns angeforderte Ursprungsnachweise wird der Lieferant mit allen erforderlichen
Angaben versehen und ordnungsgemäß unterzeichnet unverzüglich zur Verfügung
stellen. Entsprechendes gilt für umsatzsteuerrechtliche Nachweise bei Auslands- und
innergemeinschaftlichen Lieferungen.

2. Für den Fall der Nichtbeachtung dieser Verpflichtung haftet der Lieferant für einen bei
uns eventuell daraus entstandenen Schaden, einschließlich Nachforderungen
ausländischer Eingangsabgaben, Bußgelder und dergleichen.

3. Der Lieferant wird uns unverzüglich informieren, wenn eine Lieferung ganz oder zum Teil
Exportbeschränkungen nach deutschem oder einem sonstigen Recht unterliegt.

§ 6 Mängeluntersuchung –Haftung des Lieferanten für Mängel

1. Sämtliche Leistungen des Lieferanten müssen zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs
den Beschaffenheitsmerkmalen unserer Bestellung entsprechen und uneingeschränkt
für die betriebsübliche Nutzungsdauer und den vertraglich vorausgesetzten Zweck oder,
falls ein solcher nicht bestimmt ist, für den verkehrsüblichen Einsatzzweck geeignet sein.

2. Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb einer angemessener Frist auf etwaige Qualitäts-
und Quantitätsabweichungen zu prüfen; die Rüge ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb
einer Frist von zwei Wochen, gerechnet ab Wareneingang oder bei versteckten Mängeln
ab Entdeckung, beim Lieferanten eingeht.

3. Uns stehen die gesetzlichen Mängelansprüche in vollem Umfang zu. Insbesondere sind
wir berechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Lieferung
eines neuen Leistungsgegenstandes zu verlangen. Wir behalten und ausdrücklich die
Geltendmachung des Rechts auf Schadensersatz, auch Schadensersatz statt der
Leistung, für jeden Grad des Verschuldens in voller Höhe nach den gesetzlichen
Bestimmungen vor.

4. Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Mängelbeseitigung selbst
vorzunehmen, wenn Gefahr in Verzug ist oder besondere Eilbedürftigkeit besteht.

5. Die Frist für die Verjährung von Mängelansprüchen beträgt 3 Jahre. Sie beginnt mit
Gefahrübergang.

§ 7 Sicherheitsvorschriften

1. Der Lieferant berücksichtigt die anerkannten Regeln der Technik und die jeweils gültigen
gesetzlichen und behördlichen Vorschriften (insb. DIN, VDE, VDI, DVGW, REACH).

2. Die Ware muss am Tag der Lieferung allen geltenden gesetzlichen und behördlichen
Vorschriften, einschließlich denen des Gerätesicherungsgesetzes und des
Umweltschutzes, entsprechen und den Unfallverhütungsvorschriften genügen. Falls
Gefahrstoffe im Sinne der Gefahrstoffverordnung oder Produkte, bei deren Nutzung das
Freiwerden solcher Stoffe nicht auszuschließen ist, geliefert werden, hat der Lieferant
die zur Erstellung des EG-Sicherheitsdatenblattes (§ 14 GefStoffV) erforderlichen Daten
uns oder unserem Dienstleister unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.

3. Sollte uns ein Schaden daraus entstehen, dass der Lieferant die vorgenannten
Sicherheitsvorschriften nicht einhält, haftet der Lieferant uns gegenüber für den daraus
entstandenen Schaden im Sinne des § 8 dieser Bedingungen.
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§ 8 Haftung des Lieferanten für Schäden

1. Der Lieferant haftet uns gegenüber für jegliche Schäden, der er oder seine
Erfüllungsgehilfen verursachen, in voller Höhe und für jeden Grad des Verschuldens
nach den gesetzlichen Bestimmungen.

2. Das Risiko für Transportschäden trägt der Lieferant.

§ 9 Leistungshindernisse –Mängel an Zulieferteilen

1. Wird der Lieferant in der Vertragserfüllung behindert oder glaubt er, es zu sein, so hat er
uns dies unter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen Dauer der Behinderung
unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

2. Bei Verdacht eines Mangels oder Schadens im Zusammenhang mit Zulieferteilen der
vertragsgegenständlichen Leistung ist der Lieferant verpflichtet, uns auf Verlangen
Auskunft über den Zulieferer oder Zwischenhändler sowie alle zur Geltendmachung von
Ansprüchen gegen diese erforderliche Angaben und Auskünfte zu erteilen.

§ 10 Produkthaftung –Freistellung –Haftpflichtversicherungsschutz

1. Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns
insoweit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als
die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im
Außenverhältnis selbst haftet.

2. Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinn von Abs. (1) ist der Lieferant auch
verpflichtet, etwaige Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 BGB oder gemäß §§ 830, 840,
426 BGB zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns
durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden
Rückrufmaßnahmen werden wir den Lieferanten – soweit möglich und zumutbar –
unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Unberührt bleiben sonstige
gesetzliche Ansprüche.

3. Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer
Deckungssumme von € 10 Mio. pro Personenschaden/Sachschaden – pauschal – zu
unterhalten; stehen uns weitergehende Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese
unberührt.

§ 11 Schutzrechte

1. Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Rechte
Dritter verletzt werden.

2. Werden wir von einem Dritten dieserhalb in Anspruch genommen, so ist der Lieferant
verpflichtet, uns auf erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen.

3. Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus
oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten
notwendigerweise erwachsen.

§ 12 Wechsel des Vertragspartners

Wir behalten uns vor, die sich aus dem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten auf
eine unsere Tochterfirmen bzw. Tochtergesellschaften innerhalb der MEISTER-Gruppe
zu übertragen.
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§ 13 Sicherheitsleistung und Abtretung

1. Leisten wir auf unsere Bestellung Anzahlungen, sind wir jederzeit berechtigt, die
Sicherungsübereignung entsprechender Materialien, insbesondere der bestellten, sich in
Bearbeitung befindlichen Gegenstände zu verlangen.

2. Ohne unsere ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung darf der Lieferant
Ansprüche gegen uns weder ganz noch teilweise abtreten; die Zustimmung werden wir
ohne wichtigen Grund nicht versagen.

§ 14 Vertragsübergang beim Lieferanten und Firmenänderung

1. Ohne unsere ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung darf der Lieferant die
Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen weder ganz noch teilweise auf Dritte
übertragen. Wird diese Zustimmung erteilt, bleibt uns der Lieferant als Gesamtschuldner
verantwortlich.

2. Der Lieferant hat uns jeden kraft Gesetzes eintretenden Vertragsübergang und jede
Änderung seiner Firma unverzüglich mitzuteilen.

§ 15 Force Majeure

1. Soweit eine der Vertragsparteien durch höhere Gewalt an der Erfüllung ihrer
vertraglichen Verpflichtungen gehindert wird, gilt dies nicht als Vertragsverstoß, und die
im Vertrag oder aufgrund des Vertrages festgelegten Fristen werden entsprechend der
Dauer des Hindernisses angemessen verlängert.

2. Als höhere Gewalt gelten alle vom Willen und Einfluss der Vertragspartner
unabhängigen Umstände, insbesondere aber nicht abschließend Naturkatastrophen,
Regierungsmaßnahmen, Behördenentscheidungen, Blockaden, Krieg und andere
militärische Konflikte, Mobilmachung, innere Unruhen, Terroranschläge, Streik,
Aussperrung und andere Arbeitsunruhen (auch bei Zulieferern), Beschlagnahme,
Embargo oder sonstige Umstände, die unvorhersehbar, schwerwiegend und durch die
Vertragspartner unverschuldet sind und nach Abschluss dieses Vertrages eintreten.

3. Die Vertragsparteien sind von ihren Verpflichtungen nach diesen Vertragsbedingungen
insoweit befreit, als sie nachweisen, dass das Erfüllungshindernis außerhalb ihrer
Einflussmöglichkeit entstanden ist und nach Unterschrift des jeweiligen Vertrages
aufgetreten ist.

4. Jeder Vertragspartner wird alles in ihren Kräften stehende unternehmen, was
erforderlich und zumutbar ist, um das Ausmaß der Folgen, die durch die höhere Gewalt
hervorgerufen worden sind, zu mindern.

5. Der von der höheren Gewalt betroffene Vertragspartner wird dem anderen
Vertragspartner den Beginn und das Ende des Hindernisses jeweils unverzüglich
schriftlich anzeigen.

6. Sollten die Umstände höherer Gewalt oder Umstände außerhalb der Einflusssphäre der
Vertragsparteien länger als zwei Monate andauern, werden die Vertragsparteien eine
Einigung über die Fortsetzung des Vertrages treffen. Ist keine Einigung erzielbar, hat die
Partei, die nicht von den vorgenannten Umständen berührt ist, das Recht den Vertrag
durch einseitige schriftliche Erklärung ohne Einhaltung einer weiteren Frist zu beenden.



7Allgemeine Einkaufsbedingungen der MEISTER -Gruppe

§ 16 Vertragssprache - anwendbares Recht - Gerichtsstand - Erfüllungsort

1. Die Vertragssprache ist deutsch.

2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

3. Sofern sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, ist Erfüllungs- und Zahlungsort unser
Geschäftssitz.

4. Sofern der Lieferant Kaufmann ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand das für unseren
Geschäftssitz zuständige Gericht.

§ 17 Datenschutz

1. Im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung anfallende Daten werden von uns
gespeichert.

2. Die Gebrauch unserer Daten aus Angeboten, Anfragen oder Bestellungen oder unserer
Firma zu Werbezwecken ist nicht gestattet. Genehmigungen behalten wir uns für den
Einzelfall vor.

§ 18 Verbot von Kinderarbeit

Der Lieferant verpflichtet sich, keine Kinder zu beschäftigen. Der Lieferant stellt sicher,
dass seine eigenen Lieferanten ebenfalls keine Kinder beschäftigen. Unter „Kinder“sind
alle Personen unter 15 Jahren zu verstehen. Kinder dürfen ausnahmsweise mit 14
Jahren beschäftigt werden, falls im Produktionsland ab dem 14. Lebensjahr von
Gesetzes wegen gearbeitet werden darf.

§ 19 Salvatorische Klausel –Form von Erklärungen

1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so soll die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht beeinträchtigt werden.

2. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der Lieferant gegenüber uns oder
einem Dritten abzugeben hat, bedürfen der Schriftform.

3. Mündliche Zusagen durch unsere Vertreter oder sonstige Hilfspersonen bedürfen der
schriftlichen Bestätigung durch uns.

Stand: 05.01.2012 –© Kanzlei-Weiler


